
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/25 97/20/0644
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

25/01 Strafprozess

25/02 Strafvollzug

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

StPO 1975 §184;

StVG §102 Abs2;

StVG §22 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

§ 22 Abs 1 StVG und § 184 letzter Satz StPO verp8ichten nicht nur die Vollzugsbeamten zu einem bestimmten

Verhalten, sondern räumen dem Häftling ein subjektives Recht auf eine diesen Vorschriften entsprechende

Behandlung ein (Hinweis E 2.7.1998, 95/20/0713). Wird bei einer Personsdurchsuchung das in § 102 Abs 2 vierter Satz

StVG enthaltene Verhältnismäßigkeitsgebot missachtet, so kann die bescheidmäßige Erledigung der Beschwerde des

Gefangenen nur in dem Ausspruch bestehen, dass dieses Verhalten gegen die Verp8ichtungen des

Strafvollzugsbediensteten verstoßen und Rechte des Strafgefangenen verletzt hat.
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